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Klausel für den Ausschluss von Schäden durch eine b edrohliche übertragbare  
Krankheit in der Transportversicherung („Pandemie-A usschlussklausel“) 
 
1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind, 
 ungeachtet anderweitiger Bestimmungen im Versicherungsvertrag und ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen Schäden, Haftung, Kosten, Aufwendungen  
1.1 verursacht durch eine bedrohliche übertragbare Krankheit (oder durch deren Erreger oder toxischen Produkte) 

im Sinne der Ziffer 2, die als Pandemie oder Epidemie nach Maßgabe der Ziffern 3 oder 4 eingestuft ist, 
 oder  
1.2 verursacht durch, entstanden aus oder im Zusammenhang mit eine(r) Schutzmaßnahme zur Verhinderung der 

(weiteren) Ausbreitung der bedrohlichen übertragbaren Krankheit im Sinne von Ziffer 2,  
1.2.1 einer staatlichen Behörde, insbesondere Grenzschließungen, Quarantänemaßnahmen, Ein- oder Ausreisebe-

schränkungen, Betriebsschließungen, Exportverbote, Tätigkeitsverbote, Desinfektion von Betriebsräumen/ -
einrichtung, Brauchbarmachung zur anderweitigen Verwertung oder Vernichtung von Vorräten und Waren,  

 oder 
1.2.2 eines im rechtlichen oder im wirtschaftlichen Interesse des Versicherungsnehmers eingeschalteten Dritten, 

insbesondere Schließungen von Hafen-, Umschlag- oder Lagerbetrieben. 
 
2 Eine bedrohliche übertragbare Krankheit 
 ist eine durch Krankheitserreger oder deren toxische Produkte, die unmittelbar oder mittelbar auf den Men-

schen übertragen werden, verursachte Krankheit, die auf Grund klinisch schwerer Verlaufsformen oder ihrer 
Ausbreitungsweise eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit verursachen kann. 

 
3 Eine bedrohliche übertragbare Krankheit ist als Pan demie eingestuft, wenn 
 die Weltgesundheitsorganisation feststellt, dass die Voraussetzungen einer gesundheitlichen Notlage internati-

onaler Tragweite (Public Health Emergency of International Concern) gemäß Artikel 1 in Verbindung mit An-
nex 2 der Internationalen Gesundheitsvorschriften 2005 der Weltgesundheitsorganisation, 3. Auflage (Interna-
tional Health Regulations 2005 of World Health Organization, third edition) bzw. gemäß vergleichbarer Folge-
regelungen gegeben sind.  

 
4 Eine bedrohliche übertragbare Krankheit ist als Epi demie eingestuft, wenn  
4.1 der Deutsche Bundestag gemäß Paragraf 5 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektions-

krankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) bzw. gemäß vergleichbarer Folgeregelungen 
und/oder 

4.2 ein anderer Staat nach den dort geltenden Bestimmungen für sein Staatsgebiet feststellt, dass die Vorausset-
zungen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gegeben sind. 

 
5 Schlussbestimmungen 
5.1 Diese Klausel gilt für den gesamten Versicherungsvertrag einschließlich aller Deckungserweiterungen.  
5.2 Durch die Bestimmungen in dieser Klausel wird der bestehende Versicherungsschutz nicht erweitert. 
5.3 Diese Klausel gilt nur, soweit nicht zwingende gesetzliche Pflichtversicherungsvorschriften entgegenstehen. 


